
Bundesrates 

Bericht 

des Ausschusses fUr auswärtige Angeleg~nheiten und 

wirtschaftliche Integration 

über den Beschluß des Nationalrates vom 10. r1ai 1972, betreffend einen 

Vertrag über das Verbot der Anbringung von Kermve.ffen und anderen 

1"'Iassenvernichtungswaffen auf dem l'1eeresboden und im I1eeresuntergrund 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am 7. Dezember 

1970 in einer Resolution den vorliege.~1den Vertrag zur Unterzeichnung 

empfohlen. Der bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen ausgearbeitete 

Vertrag ist ein weiteres Glied in deI' Kette internationaler Überein­

kommen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und Rüstungsbeschrän};:l.lllg. 

Kernpunkt des Vertrages ist die Verpflichtung aller Vertragsstaaten, 

außerhalb einer 12-l'1eilen-Zone auf dem Meeresboden oder im l'1eeres­

untergrund l\:eine Kermvaffen oder andere 11assenvernichtungswaf.fen zum 

Abschuß, zur Lagerung oder zur Erprobung anzubringen. Bis zum Oktober 

1971 haben bereits 85 Staaten, darunter auch die Schweiz und Schwe·clen 

den Vertrag unterzeichnet, 25 Staaten haben den Vertrag auch ratifiziert. 

Dem Nationalrat erschien anläßlich der Genehmigung des Vertrages 

die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertrags-r,:lerkes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und l,,,,irtschaftliche 

Integration hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 

16. l'1ai 1972 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für aus1;iärtige 

Angelegenhei ten und vlirtschaftliche Integration sorni t den Antrag, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gp:::;en den Beschluß des Nationalrates vom 10. Mai 1972, betreffend 
einen Vertrag über das Verbot der Anbringung von Kern1tlaffen und anderen 

1'1assenvernichtungsiraffen auf dem Meeresboden und i~ I'1ee.L esunt ergru11d, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 16. Mai 1972 

DDr. P i t s c h man n 
Berichterstatter 

Dr. I r 0 

Obmann 
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